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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Mittels einer im September 2019 eingereichten Motion forderte Benjamin Roduit (mitte,
VS) eine Schweizer Kohortenstudie zur Untersuchung der Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen. Während der Behandlung des Geschäfts durch den Nationalrat in der
Herbstsession 2021 erläuterte der Walliser sein Anliegen. Im Rahmen einer
Kohortenstudie solle eine grosse Anzahl Kinder und Jugendlicher über einen längeren
Zeitraum hinweg beobachtet werden. Dabei sollen Faktoren untersucht werden, die
einen Einfluss auf das Risiko der Entwicklung von Krankheiten haben. Eine solche
Kohortenstudie diene als wichtiges Referenzinstrument für die Forschung im Bereich
der öffentlichen Gesundheit. Kenne man die Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen, könnten im Gesundheitswesen langfristig erhebliche Einsparungen
erzielt werden. Eine solche Studie fehle allerdings bislang, so würden beispielsweise im
Rahmen der vom Bundesrat häufig zitierten «Health Behaviour in School-aged
Children»-Studien jedes Mal andere Kinder untersucht. Bundesrat Alain Berset gab zu,
dass es in diesem Bereich Lücken gebe. Dennoch empfahl er die Motion zur Ablehnung,
da das angestrebte Ziel auf anderen Wegen erreicht werden könne. Dabei verwies er
auf das Postulat Roduit über «Die Auswirkungen von Covid-19 auf die Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen» und auf den Nationalen Gesundheitsbericht 2020. Mit 106
zu 80 Stimmen (bei 1 Enthaltung) nahm der Nationalrat die Motion an. Während sich die
Fraktionen der SP, Grünen, GLP und Mitte geschlossen bzw. grossmehrheitlich für die
Motion aussprachen, lehnten die SVP- und die FDP-Fraktion den Vorstoss geschlossen
ab. 1

MOTION
DATUM: 16.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Medikamente

Auch der Bundesrat ist offenbar der Ansicht, die alternativen Heilmethoden verdienten
eine eingehendere Abklärung und Würdigung. In Beantwortung einer Einfachen Anfrage
Humbel (cvp, AG; A. 90.1088) gab er bekannt, im Rahmen der 6. Serie der Nationalen
Forschungsprogramme ein eigenständiges, mit CHF 6 Mio. dotiertes
Forschungsprogramm in Auftrag gegeben zu haben, welches die Wirkung von
alternativen Behandlungsmethoden und deren Beziehungen zur Schulmedizin abklären
soll. Gleichzeitig wies er aber darauf hin, dass er aufgrund der kantonalen Vorrechte im
Hochschulwesen keine Möglichkeit habe, auf die Schaffung eines Lehrstuhls für
Naturheilverfahren hinzuwirken. Diesen Schritt könnte der Kanton Zürich als erster tun,
beschloss doch die Zürcher Regierung im Herbst, an ihrer Universität einen Lehrstuhl
für Naturheilkunde einzurichten. Da sich der Zentralvorstand der FMH bereits für einen
Einbezug alternativ-medizinischer Ansätze ins Medizinstudium ausgesprochen hat,
sollte von dieser Seite kein allzu heftiger Widerstand entstehen. Mit einer von links-
grünen Abgeordneten unterstützten Motion möchte Nationalrat Hafner (gp, BE; Mo.
90.973) erreichen, dass die vom Bund für Komplementärmedizin eingesetzten Mittel
innerhalb von zehn Jahren denjenigen für die Schulmedizin anzugleichen sind. 2

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 05.10.1990
MARIANNE BENTELI

Epidemien

In einem Klima der allgemeinen Sensibilisierung für die AIDS-Problematik wurde mit
Erstaunen und Bedauern zur Kenntnis genommen, dass es Regierung und Parlament
weiterhin ablehnten, die für die angewandte klinische Forschung bestimmten
Bundesbeiträge von jährlich CHF 3 Mio. auf CHF 8 Mio. zu erhöhen, obgleich dies im
Ende 1988 abgegebenen, allerdings unveröffentlichten Bericht der 1987 ins Leben
gerufenen Eidgenössische Kommission zur Kontrolle der AIDS-Forschung gefordert
worden war. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.12.1989
MARIANNE BENTELI
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Da der AIDS-Forschung kurzfristig der finanzielle Kollaps drohte, sprach der Bundesrat
einen Zusatzkredit von CHF 5 Mio. und beschloss, für 1991 das Forschungsbudget
ebenfalls um CHF 5 Mio. auf CHF 8 Mio. zu erhöhen und die AIDS-Forschung analog der
Krebsforschung in seine Botschaft über die Förderung der wissenschaftlichen
Forschung 1992 bis 1995 zu integrieren. Mit dem Argument der wissenschaftlichen
Relevanz begründete Bundesrat Cotti auch die Teilnahme der Schweiz an der
Internationalen AIDS-Konferenz in San Francisco. Das BAG hatte vorgehabt, die
Konferenz – gleich wie die EG-Länder – zu boykottieren, um so gegen die restriktive
Einreisepolitik der USA gegenüber AIDS-Kranken zu protestieren. Diesen Entscheid
hatte das BAG allerdings ohne Rücksprache mit dem Departementsvorsteher getroffen;
dieser zeigte sich erstaunt ob dem Vorgehen des BAG und betonte vor dem Nationalrat,
dass in derartigen Fällen nur ihm allein die Entscheidungskompetenz zustehe. Wie weit
dieser Vorfall zum Rücktritt von BAG-Direktor Beat Roos beitrug, wurde nicht publik. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.06.1990
MARIANNE BENTELI

Im Mai 2021 gab der Bundesrat den Startschuss für ein Förderprogramm für die
Entwicklung und Herstellung von Covid-19-Impfstoffen und -Arzneimitteln. Demnach
sprach er sich für ein Förderprogramm über CHF 50 Mio. aus und legte die
grundlegenden Kriterien für Investitionen des Bundes fest. Die Berechtigung für ein
solches Förderprogramm hatte ihm das Parlament mit der zweiten Revision des Covid-
19-Gesetzes erteilt, gemäss welcher der Bundesrat «sowohl die Herstellung und
Entwicklung fördern, als auch selbst eine Produktion in Auftrag geben» kann. Der
Bundesrat sah nun vor, dass das Programm die Entwicklung von Arzneimitteln fördern
kann, sofern eine private Finanzierung nicht möglich ist. Dafür müssen die
entsprechenden Arzneimittel aber «mit grosser Wahrscheinlichkeit bis Ende 2022
zugänglich gemacht werden können». Gleichzeitig verlangte der Bund eine
Gegenleistung wie die vorrangige Belieferung. Bei den Impfstoffen wollte der Bundesrat
weiterhin auf Reservations- und Kaufverträge insbesondere für mRNA-Impfstoffe
setzen. Jedoch sollen die Rahmenbedingungen verbessert werden, so dass bei einer
allfälligen zukünftigen Pandemie «früh Kapazitäten in der Forschung, Entwicklung und
Produktion von zukünftigen Impfstoffen» bereitgestellt werden können. 5

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 19.05.2021
ANJA HEIDELBERGER

Ende September 2021 reichte Judith Bellaiche (glp, ZH) eine Motion ein, mit welcher sie
den Bundesrat damit betrauen wollte, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um eine
dauerhafte genomische Überwachungsplattform für Infektionskrankheiten zu
errichten. Das Geschäft kam gut zwei Jahre nach Einreichen in den Nationalrat, wo die
Motionärin ihr Anliegen ausführte. Durch die Covid-19-Pandemie sei ersichtlich
geworden, dass zurzeit kein Instrument vorhanden sei, das eine systematische
Verfolgung von Krankheiten und deren Veränderungsverhalten ermögliche. Damit
rechtzeitig auf neue Krankheitserreger oder Bakterienresistenzen reagiert werden
könne, sei dies allerdings essenziell. Gesundheitsminister Berset empfahl die Motion
zur Ablehnung. In Folge der Covid-19-Pandemie habe man Ausweitungen an der
genomischen Überwachung vorgenommen, weshalb die für eine entsprechende
Plattform benötigten Rahmenbedingungen bereits existierten. Zudem fliesse die Fragen
zur genomischen Überwachung und zu den entsprechenden Plattformen in das derzeit
in Überarbeitung befindliche EpG ein. Dennoch nahm die grosse Kammer die Motion
mit 109 zu 63 Stimmen (bei 12 Enthaltungen) an. Während die Fraktionen der SP, GLP,
Mitte und der Grünen geschlossen respektive mit einigen Enthaltungen das Geschäft
befürworteten, sprachen sich die SVP- und die FDP-Fraktion geschlossen respektive
grossmehrheitlich gegen den Vorstoss aus. 6

MOTION
DATUM: 14.09.2023
JOËLLE SCHNEUWLY
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Medizinische Forschung

L'initiative populaire «Contre l'application abusive des techniques de reproduction et
de manipulation génétique à l'espèce humaine», lancée en 1985 par le journal "Der
Schweizer Beobachter", a abouti. Face à l'absence d'un cadre légal fédéral régissant les
techniques de fécondation artificielle et les abus qui peuvent en découler, les initiants
souhaitent que soit inscrit un nouvel article constitutionnel donnant mandat à la
Confédération d'édicter des prescriptions sur les manipulations du patrimoine
génétique humain et de veiller à assurer le respect de la dignité humaine et de la
protection de la famille. Elle exige notamment l'interdiction de la commercialisation de
la reproduction par les mères porteuses et au moyen des banques de spermes et la
définition des limites légales des expériences sur les embryons. Quant aux adversaires
de ladite initiative, ils la jugent superflue, l'Académie suisse des sciences médicales
(ASSM) ayant déjà formulé des directives médico-éthiques pour le traitement de la
stérilité par fécondation in vitro et le transfert d'embryons. 7

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.06.1987
STÉPHANE HOFMANN

Au parlement, le conseiller national Zwygart (pev, BE; Mo. 87.914) a déposé une motion
chargeant le Conseil fédéral de créer les bases légales permettant de prendre des
mesures relatives aux manipulations génétiques. Le Conseil des Etats, pour sa part,
estimant opportun de soumettre la fécondation artificielle à des règles de droit fédéral,
a invité le Conseil fédéral à présenter un rapport sur ce sujet. Ce faisant, il a donné
suite à une initiative du canton de Saint-Gall demandant que l'Assemblée fédérale
édicte sans tarder des normes législatives dans le domaine de la fécondation artificielle
chez l'être humain afin de combler un vide juridique (Iv.ct. 87.203). Pour Jean-François
Aubert (pls, NE), président de la commission, il est préférable que la création de la vie
humaine, dans la mesure où elle doit être réglementée, le soit dans les mêmes termes
pour toute l'étendue du pays. Il a cependant mis les députés en garde contre l'adoption
de dispositions trop restrictives afin de ne pas imposer les vues morales de la majorité
à une minorité qui ne les acceptera pas. Tant le risque de voir se créer des normes
législatives entre cantons que la gravité du processus de la procréation ont incité les
sénateurs à confier la législation à la Confédération. Face à l'absence d'une base
constitutionnelle et à la longueur des procédures fédérales, plusieurs cantons ont déjà
pris les devants en débattant de cet important problème. 8

MOTION
DATUM: 09.10.1987
STÉPHANE HOFMANN

Nachdem der Bundesrat im Oktober 1988 beschlossen hatte, der «Beobachter»-
Initiative «gegen Missbräuche der Fortpflanzungs- und Gentechnologie beim
Menschen» einen direkten Gegenvorschlag entgegenzustellen, verabschiedete er am
18. September 1989 die entsprechende Botschaft. Darin erklärt er sich mit dem
Grundanliegen der Initianten und deren meisten konkreten Forderungen
einverstanden, wollte den zukünftigen Art. 24 der Verfassung aber umfassender und
präziser formuliert wissen. So erschien es ihm problematisch, die Regelung auf den
Humanbereich zu beschränken und den Begriff der Menschenwürde nur gerade im
Zusammenhang mit der Gentechnologie in der Verfassung zu verankern. Er schlug
deshalb einen Verfassungstext vor, der auch die Tier- und Pflanzenwelt einbezieht. Den
Begriff der Menschenwürde wünschte er einer generellen Grundrechtsnorm
vorzubehalten, wie sie in den Entwürfen zur Totalrevision der Bundesverfassung
vorgesehen ist.

Den beiden ersten Punkten der Initiative stellte der Bundesrat einen Text entgegen, der
Zielnorm und Gesetzgebungskompetenz definiert, aber keine ethische Würdigung
enthält. Den Verbotskatalog in Absatz Drei der Initiative erachtete er als zu imperativ,
und er meldete seine Bedenken an, die Gesetzgebung bereits auf Verfassungsstufe
derart zu präjudizieren. Er schlug deshalb einen Regelungskatalog vor, der sich – gleich
wie der Initiativtext – auf die Fortpflanzungsmedizin beschränkt, der aber die Frage
nach eventuellen Verboten offen lässt. Dem Vorwurf, durch den Verzicht auf klare
Vorgaben werde der Gesetzgebungsprozess – gerade auch in Anbetracht der zum Teil
sehr unterschiedlichen Vorstellungen der verschiedenen politischen Parteien – lang
und schwierig, begegnete er im voraus mit dem Hinweis auf die schon bestehende oder
vorgesehene Gesetzgebung des Bundes in diesem Gebiet. 9

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.09.1989
MARIANNE BENTELI
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Als Erstrat befasste sich die kleine Kammer mit der Volksinitiative «gegen Missbräuche
der Fortpflanzungs- und Gentechnologie beim Menschen». Gleich wie der Bundesrat
empfahl auch der Ständerat, die Initiative abzulehnen. Er stimmte dem Gegenvorschlag
des Bundesrates zwar zu, wollte aber in stärkerem Masse die Anliegen der Initianten
berücksichtigen und beschloss, im Humanbereich bereits auf Verfassungsstufe
konkrete Verbote festzuschreiben. Unter anderem sollen Manipulationen am Erbgut
menschlicher Keimzellen, die Beeinflussung der künstlichen Fortpflanzung mit dem
Ziel, nach bestimmten Selektionskriterien besondere Eigenschaften herbeizuführen,
sowie alle Arten von Leihmutterschaft untersagt werden. Gemäss dem Ständerat darf
das Erbgut einer Person nur mit deren Zustimmung oder auf gesetzliche Anordnung hin
untersucht, registriert oder offenbart werden, und ihr muss Zugang zu den Daten über
ihre Abstammung gewährt werden. Nicht gestattet wären die Verschmelzung von
menschlichem und tierischem Keim- und Erbgut sowie die Kommerzialisierung des
Keim- und Erbgutes. Die pränatale Diagnostik soll weiterhin gestattet sein, ebenso die
In-vitro-Fertilisation, letztere aber nur als ultima ratio, wenn die Unfruchtbarkeit nicht
anders behandelt werden kann. 10

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.06.1990
MARIANNE BENTELI

Die vorberatende Nationalratskommission ging noch weiter. Sie verstärkte die
Bestimmungen insofern, als neben der Leihmutterschaft auch deren Vermittlung sowie
die Embryonenspende untersagt werden sollen. Zudem dehnte sie auch die
Grundsatzklausel aus: Der Bund hat nicht nur Vorschriften über den Umgang mit Keim-
und Erbgut von Tieren, Pflanzen und anderen Organismen zu erlassen, sondern auch
der Würde der Kreatur sowie der Sicherheit von Mensch, Tier und Umwelt Rechnung zu
tragen und die genetische Vielfalt zu schützen. 

Die Kommission beschloss gleichzeitig, ihre Arbeiten an der umstrittenen Revision des
Patentrechts zu sistieren bis der Nationalrat Gelegenheit habe, sich zu den
Grundsätzen der Initiative und des Gegenvorschlags zu äussern. Bis dahin setzte sie
auch ihre Beratungen über die Parlamentarische Initiative Ulrich (sp, SO; Pa.Iv. 89.240)
aus, die Genomanalysen verbieten will. Da sich die Arbeiten des Parlaments
voraussichtlich noch über einen längeren Zeitraum erstrecken werden, forderte
Nationalrat Nussbaumer (cvp, SO; Po. 90.816) den Bundesrat in einem Postulat auf, den
Räten einen Überbrückungsbeschluss vorzulegen. 11

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.08.1990
MARIANNE BENTELI

In einer Eingabe an den Bundesrat forderte der Schweizerische Gewerkschaftsbund
eine generelle gesetzliche Regelung der Bio- und Gentechnologien. Gemäss SGB
müssten die gesundheitlichen und ökologischen Risiken der neuen Verfahren,
insbesondere die Folgen arbeitsplatzbedingter Expositionen möglichst rasch in einem
staatlichen Forschungsprogramm untersucht werden. Der SGB forderte zudem
rechtsverbindliche Richtlinien für die Arbeit mit und an bio- und gentechnologisch
veränderten Produkten. 12

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 26.05.1992
MARIANNE BENTELI

Mit Einverständnis des Bundesrates überwies der Ständerat in der Frühjahrssession
eine Motion Plattner (sp, BS), welche die Landesregierung beauftragt, bis Ende 2001 ein
eigentliches Bundesgesetz über die medizinische Forschung am Menschen in die
Vernehmlassung zu geben. In diesem Gesetz sollen die ethischen und rechtlichen
Grundsätze und Schranken festgeschrieben werden, die in diesem Gebiet befolgt
werden müssen, damit einerseits der Schutz der Menschenrechte in möglichst hohem
Masse gewährleistet ist und andererseits eine sinnvolle medizinische Forschung am
Menschen nicht verhindert wird. 13

MOTION
DATUM: 16.03.1999
MARIANNE BENTELI

Gleich wie der Ständerat im Vorjahr und in Übereinstimmung mit dem Bundesrat
überwies der Nationalrat eine Motion Plattner (sp, BS), welche ein Bundesgesetz für
medizinische Forschung am Menschen verlangt. In dem Gesetz sollen die ethischen
und rechtlichen Grundsätze und Schranken festgeschrieben werden, die zu befolgen
sind, um in möglichst hohem Mass den Schutz der Menschenrechte zu gewährleisten,
ohne deswegen eine sinnvolle medizinische Forschung am Menschen zu verhindern. 14

MOTION
DATUM: 21.03.2000
MARIANNE BENTELI
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Seit Jahren wird von verschiedener Seite gefordert, der Bund solle ein Bundesgesetz
über die Forschung am Menschen (Humanforschungsgesetz) erlassen, welches
allgemeine Grundsätze zu den Bereichen Stammzellenforschung, Transplantation und
genetische Untersuchungen beim Menschen bündelt. Im September leitete der
Bundesrat dem Parlament einen Entwurf für einen Verfassungsartikel zu, auf dessen
Grundlage dann die weitere Gesetzgebung erfolgen soll. Zum einen enthält der Artikel
die zentralen Grundsätze, die bei jedem Forschungsvorhaben unter Einbezug des
Menschen einzuhalten sind. Er verfolgt insbesondere das Ziel, die Würde und
Persönlichkeit des Menschen zu schützen. Zum anderen soll die Verfassung den
Bundesrat ermächtigen, die Forschung am Menschen in einem speziellen Bundesgesetz
zu regeln. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.09.2007
MARIANNE BENTELI

2001 hatte der Bundesrat dem Parlament zwei Übereinkommen des Europarats zur
Genehmigung vorgelegt, einerseits das Übereinkommen über Menschenrechte und
Biomedizin von 1997 und andererseits das erste Zusatzprotokoll dazu, welches das
Klonen menschlicher Lebewesen verbietet. Mit der Konvention liegt erstmals ein
eigenständiges Übereinkommen zur Biomedizin auf internationaler Ebene vor. Es
handelt sich um ein Kernübereinkommen, das nur die wichtigsten Grundsätze enthält.
Zusatzprotokolle sollen einzelne Bereiche näher regeln. Jeder Staat bleibt zudem frei,
im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin über die Konvention
hinausgehende Schutzbestimmungen aufzustellen. 2002 hatten die Kammern die
Behandlung des Übereinkommens und des Zusatzprotokolls bis zum Abschluss
laufender Gesetzgebungsprozesse im Bereich von Transplantations- und
Fortpflanzungsmedizin sistiert. 

Im Nationalrat, der die Abkommen in der Herbstsession des Berichtsjahres als erster
behandelte, beantragte eine Kommissionsminderheit um Graf (gp, BL), die
Verhandlungen erneut bis zum Vorliegen des Verfassungsartikels und des geplanten
Gesetzes über die Forschung am Menschen auszusetzen. Sie kritisierte zudem das zu
geringe Schutzniveau der Konvention, welches fremdnützige Forschung an nicht
einwilligungsfähigen Menschen, wie Kindern, Demenzkranken oder schwer behinderten
Menschen rechtsverbindlich erlaube, weshalb sie gleichzeitig einen Antrag auf
Nichteintreten stellte. Unterstützung fand sie in der eigenen Fraktion sowie bei Teilen
der SP, die sich mehrheitlich aber doch, wenn auch ohne Begeisterung, für die
Ratifikation aussprach. Die Fraktionen von FDP, CVP und SVP unterstützten die
Vorlagen. Der Nationalrat lehnte schliesslich eine Sistierung der Beratung mit 121 zu 27
Stimmen ab und trat mit 120 zu 19 Stimmen auf das Geschäft ein. In der
Gesamtabstimmung genehmigte er mit 121 zu 17 Stimmen (geschlossene GP und EVP) bei
13 Enthaltungen das europäische Biomedizin-Übereinkommen, allerdings mit zwei
Vorbehalten aufgrund des Transplantationsgesetzes, wo die Schweizer Regelung
weniger streng ist, und gab gleichzeitig dem Bundesrat die Ermächtigung für die
Ratifizierung. Das Zusatzprotokoll über das Verbot des Klonens menschlicher
Lebewesen nahm der Rat mit 144 zu 3 Stimmen an. Der Ständerat fügte einen weiteren
Vorbehalt an, welcher es erlaubt, bis zum Vorliegen des revidierten
Erwachsenenschutzrechtes in Bezug auf entscheidungsunfähige Personen nicht nur die
Bestimmungen des Übereinkommens in Anwendung zu bringen, sondern auch jene, die
einzelne Kantone haben; in der Gesamtabstimmung genehmigt er beide Abkommen
einstimmig. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.12.2007
MARIANNE BENTELI

Nationalrat Hochreutener (cvp, BE) sieht die Zukunft des Forschungsplatzes Schweiz
dadurch gefährdet, dass sich die Forschenden bei Multizenterstudien insbesondere im
Heilmittelbereich wegen der Kleinräumigkeit meistens mit mehreren kantonalen
Ethikkommissionen auseinander setzen müssen. Er reichte deshalb eine Motion ein, die
den Bundesrat beauftragt, dafür zu sorgen, dass bei klinischen Versuchen ein Verfahren
vor nur einer Ethikkommission durchgeführt wird. Der Bundesrat anerkannte den
Handlungsbedarf und stellte in Aussicht, im Humanforschungsgesetz entsprechende
Leitlinien festzuschreiben. Mit seinem Einverständnis nahmen beide Räte die Motion
oppositionslos an. 17
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Die im Vorjahr verbliebenen Differenzen beim Übereinkommen über Menschenrechte
und Biomedizin zwischen den Räten konnten im Berichtsjahr überwunden werden,
indem sich der Nationalrat den Änderungen des Ständerates anschloss. Der Vorbehalt
des Ständerates erlaubte es, bis zum Vorliegen des Erwachsenenschutzgesetzes in
Bezug auf entscheidungsunfähige Personen, nicht nur die Bestimmungen des
Übereinkommens in Anwendung zu bringen, sondern auch jene, die einzelne Kantone
haben. Im Anschluss nahm der Nationalrat das Übereinkommen mit 168 zu 22 Stimmen
und der Ständerat einstimmig an. Auch das Zusatzprotokoll nahmen beide Räte
einstimmig an. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2008
LINDA ROHRER

Eine Motion der WBK des Nationalrates verlangte, dass das Bundesgesetz über die
medizinisch unterstützte Fortpflanzung präzisiert wird, indem die Unabhängigkeit der
Aufsicht über Zentren und Praxen der Fortpflanzungsmedizin und die Unabhängigkeit
für die Erstellung einer vollständigen Statistik zu gewährleisten sind. Insbesondere sei
dabei eine regelmässige Inspektion, die Unabhängigkeit der Aufsicht und aller
Inspektionen sowie die Aufdeckung von Missbräuchen sicherzustellen. In Anbetracht
der klaren und ausführlichen gesetzlichen Vorschriften und der laufenden
Verbesserung in der Aufsichtstätigkeit sowie bei der Erhebung und Publikation
vollständiger Statistiken, sah der Bundesrat keinen Bedarf für eine präzisere gesetzliche
Regelung und beantragte daher die Ablehnung der Motion. Dem folgte auch der
Ständerat. 19

MOTION
DATUM: 09.12.2009
LINDA ROHRER

Suchtmittel

Aufgrund der fehlenden gesetzlichen Grundlage verweigerte das BAG der Universität
Bern im November 2017 die Bewilligung für eine wissenschaftliche Studie zum legalen
Cannabisverkauf und -konsum in der Stadt Bern. Da zahlreiche
Bundesparlamentarierinnen und -parlamentarier jedoch der Ansicht waren, dass «ein
offenkundiges Bedürfnis nach wissenschaftlich abgestützten Entscheidungsgrundlagen
für die Weiterentwicklung der Cannabisregulierung» vorhanden sei, reichte die SGK-NR
im Januar 2018 als Reaktion auf den Entscheid des BAG zusätzlich zu verschiedenen
Motionen (Mo. 17.4111; Mo. 17.4112; Mo. 17.4113, Mo. 17.4114; Mo. 17.4210) auch eine
parlamentarische Initiative ein. Darin forderte sie eine Änderung des
Betäubungsmittelgesetzes (BetmG), welche die Durchführung wissenschaftlicher
Studien zu Cannabis erlauben sollte. Rund zwei Monate später stimmte die SGK-SR dem
Vorstoss ihrer Schwesterkommission mit 12 zu 0 Stimmen (bei 1 Enthaltung) zu. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.01.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

Nachdem der Nationalrat im Juni 2018 eine Motion Zanetti (sp, SO; Mo. 17.4210)
bezüglich eines Experimentierartikels als Grundlage für Studien zur regulierten
Cannabis-Abgabe abgelehnt hatte, wurde in der darauffolgenden Herbstsession eine
identische Motionsserie (Regine Sauter (fdp, ZH), Mo. 17.4111; Angelo Barrile (sp, ZH), Mo.
17.4112; Regula Rytz (gp, BE), Mo. 17.4113; Kathrin Bertschy (glp, BE), Mo. 17.4114)
behandelt. Regine Sauter erklärte im Namen der Motionärinnen und des Motionärs,
dass die aktuelle Cannabisregulierung nicht zufriedenstellend sei. Es existiere zwar ein
Konsum- und Handelsverbot, dieses greife jedoch nicht. So gebe es einen
Schwarzmarkt mit den damit verbundenen negativen Konsequenzen. Dies zeige sich
besonders in den Städten. Um die Cannabisregulierung weiterzuentwickeln und somit
Lösungen zu schaffen, wie mit der Problematik umgegangen werden soll, bedürfe es
wissenschaftlich abgestützter Entscheidungsgrundlagen aus Studien – wie diejenige der
Universität Bern – zu kontrolliertem Zugang zu Cannabis. Damit diese allerdings
überhaupt bewilligt und durchgeführt werden können, müsse mit einem
Experimentiertartikel eine entsprechende Gesetzesgrundlage geschaffen werden.
Verena Herzog (svp, TG) zeigte sich mit ihrer Ratskollegin einverstanden darüber, dass
vieles nicht gut laufe. Im Unterschied zu Sauter machte sie aber die Politikerinnen und
Politiker verantwortlich, die Cannabis verharmlosten und eine wirkungsvolle Prävention
verunmöglichten. Bezüglich der Studien gab sie zu Bedenken, dass es sich um ein
Manipulationsinstrument auf wissenschaftlicher Seite handle, da die Versuche
abgebrochen würden, sobald der Gesundheitszustand und die Behandlung der
Teilnehmenden nicht mehr sichergestellt werden könnten, was so viel bedeute, wie
dass interveniert werde, wenn die Studienergebnisse beeinträchtigt würden. Weitere
Kritik wurde etwa an der Abgabe eines hohen Cannabisgehalts sowie an der Ausgabe
von Steuergeldern in Millionenhöhe geäussert. Gesundheitsminister Berset hob
hingegen die Wichtigkeit der wissenschaftlichen Studien hervor. Die aktuelle

MOTION
DATUM: 15.03.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

01.01.65 - 01.01.24 6ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Verbotspolitik habe sich nicht bewährt, rund ein Drittel der Schweizer Bevölkerung
habe bereits einmal Cannabis probiert und mehr als 200'000 Personen konsumierten
es regelmässig. Dabei sei über die Zeit kein Rückgang zu verzeichnen. Es bestehe
folglich Handlungsbedarf. Da jedoch niemand genau wisse, was zu tun sei, müsse
kontrolliert getestet werden, welcher Rechtsrahmen die besten Ergebnisse liefere. Es
gehe allerdings nicht darum, Cannabis legalisieren zu wollen. In anderen Bereichen wie
zum Beispiel im Asylbereich oder bei den Sozialversicherungen hätten zudem ähnliche
Tests zu entscheidenden Änderungen in der Gesetzgebung geführt. Das
Abstimmungsergebnis im Nationalrat viel relativ knapp aus. Mit 98 zu 92 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) wurden die Motionen angenommen. 21

Ende November 2017 wurde Sven Trelle von der Universität Bern die Bewilligung für eine
wissenschaftliche Studie zum legalen Cannabisverkauf und -konsum in der Stadt Bern
verweigert. Das Bundesamt für Gesundheit BAG begründete diesen Entscheid mit der
fehlenden Gesetzesgrundlage zum Absatz von nicht-medizinischem Cannabis.
Projektleiter Trelle wollte die Auswirkungen des legalen Verkaufs der Droge auf das
Verhalten, die Gesundheit und auf soziale wie auch wirtschaftliche Gesichtspunkte
untersuchen. Dabei sollten 1'000 Personen, die bereits zuvor gekifft hatten, Cannabis
als Genussmittel in Apotheken erwerben können. Trelle gab sich gegenüber dem
Tagesanzeiger enttäuscht, da die Studie – an welcher neben Bern noch andere Städte
interessiert waren –  «ein wichtiger Baustein gewesen» wäre, «um die Politik mit
zuverlässigen Daten zu unterstützen». Dass er mit dieser Meinung nicht allein dastand,
zeigten die Reaktionen im Parlament. Neben der von der SGK-NR lancierten
parlamentarischen Initiative (Pa.Iv. 18.402) wurden fünf identische Motionen (Mo.
17.4111; Mo. 17.4112; Mo. 17.4113, Mo. 17.4114; Mo. 17.4210) zum Thema in den beiden
Kammern eingereicht. So forderte Roberto Zanetti (sp, SO) mit seinem im Ständerat
eingereichten Vorstoss (Mo. 17.4210) den Bundesrat auf zu überprüfen, ob mit der
gegenwärtigen Rechtsgrundlage innovative Regulierungsansätze zum gesellschaftlichen
Umgang mit Cannabis erprobt werden können. Falls die rechtlichen
Rahmenbedingungen dazu fehlten, sollte eine entsprechende Änderung des
Betäubungsmittelgesetzes in Form eines Experimentierartikels ausgearbeitet werden.
Es existiere ein Bedürfnis nach wissenschaftlich gestützten Entscheidungsgrundlagen
für die künftige Handhabung der Cannabis-Regulierung, argumentierte der Motionär.
Während der Behandlung des Geschäfts im Ständerat betonte Zanetti überdies
ausdrücklich, dass es dabei nicht um die Legalisierung von Cannabis gehe. Alain Berset
erwiderte daraufhin, dass die Situation aus rechtlicher Sicht klar sei, da das
Betäubungsmittelgesetz die Abgabe von nicht-medizinischem Cannabis, auch wenn es
sich um eine wissenschaftliche Studie handelt, untersage. Allerdings empfinde auch der
Bundesrat die Durchführung solcher Studien als «notwendig, interessant und nützlich».
Daher sei er bereit, die notwendigen rechtlichen Grundlagen dafür zu entwickeln. Von
diesen Worten liess sich die kleine Kammer diskussionslos überzeugen und nahm die
Motion stillschweigend an. 22

MOTION
DATUM: 15.03.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

In der Frühlingssession 2018 hatte der Ständerat die Motion Zanetti (sp, SO) zur
Einführung eines Experimentierartikels in das Betäubungsmittelgesetz, welcher die
Durchführung von wissenschaftlichen Studien zur regulierten Cannabis-Abgabe
ermöglichen sollte, stillschweigend angenommen. Im Anschluss daran befasste sich die
SGK-NR Mitte Mai 2018 mit dem Vorstoss. In ihrem Bericht erklärte sie, sie habe sich
dem Anliegen bereits in ihrer Kommissionsinitative (Pa.Iv. 18.402), welche im Januar
desselben Jahres beschlossen worden war, gewidmet. Die Mehrheit der Kommission sei
weiterhin der Meinung, dass seitens des Bundesrates Massnahmen getroffen werden
müssten, weil das vorherrschende Verbot nicht die gewünschte Wirkung erziele. Man
verspreche sich von den Studien eine hilfreiche Basis zur Entscheidungsfindung
bezüglich der künftigen Cannabisregulierung. Es zeigten sich allerdings nicht alle
Kommissionsmitglieder damit einverstanden. So warnte eine Minderheit vor einer
Bagatellisierung des Cannabiskonsums und einer «Liberalisierung durch die
Hintertüre». Schlussendlich beantragte die SGK-NR äusserst knapp mit 12 zu 11
Stimmen, die Motion anzunehmen. 
In der Sommersession 2018 kam das Geschäft in die grosse Kammer. Dort machte sich
unter anderem Regine Sauter (fdp, ZH) als Kommissionssprecherin für das Anliegen
stark. Sie betonte, dass das bestehende Verbot für Cannabis als Freizeitkonsum
ausserhalb des Experimentes nach wie vor gelte. Es bestehe Handlungsbedarf, denn
trotz Verbot bestünden Probleme wie der vorhandene Schwarzmarkt oder jugendliche
Cannabis-Konsumenten und Konsumentinnen. Auf der Gegenseite äusserte Benjamin
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Roduit (cvp, VS) hingegen Bedenken gegenüber zahlreichen Studien, die sich
gegenseitig widersprächen, und wollte wissen, weshalb Studien wie diejenige der
Universität Bern notwendig seien, habe man doch bereits das Postulat Rechtsteiner (sp,
SG; Po. 17.4076) angenommen, welches zum Ziel hatte, die Perspektiven der
schweizerischen Drogenpolitik auf der Basis der vergangenen zehn Jahre für das
kommende Jahrzehnt aufzuzeigen. Angelo Barrile (sp, ZH) nahm sich dieser Frage an
und erklärte, dass das Postulat Rechsteiner eine Gesamtschau verlange. Bei der
aktuellen Motion gehe es allerdings um die konkrete Einführung eines Artikels als
rechtliche Grundlage für die Durchführung entsprechender Experimente, damit der
existierende Bedarf an Informationen gedeckt werden könne. Weitere kritische
Stimmen gab es aus der Fraktion der SVP. So zweifelte Verena Herzog (svp, TG) am
wissenschaftlichen Charakter der Untersuchungen und Mauro Tuena (svp, HZ) hob
hervor, dass das Stimmvolk anno 2008 die Aufweichung des Betäubungsmittelgesetzes
betreffend Cannabis mit 68 Prozent abgelehnt habe und es daher nicht akzeptabel sei,
dass National- und Ständerat diesen Entscheid auf indirekte Weise umgehen würden.
Zudem wollte Tuena von Bundesrat Berset wissen, ob er dem Rat versichern könne,
dass die Versuche mit Cannabis nicht ausgeweitet würden. Alain Berset erwiderte
darauf, dass die Studien einen wissenschaftlichen Zweck und eine wissenschaftliche
Qualität haben sowie zeitlich und räumlich beschränkt sein müssten. Es sei allerdings
nicht die Aufgabe der Politik zu definieren, was wissenschaftlich gültig sei und was
nicht. Vielmehr müsse man sich dafür an den Kriterien, welche für die Wissenschaft auf
internationaler Ebene gelten, orientieren. Des Weiteren wiederholte der Bundesrat
während der Debatte, dass es nicht um die Entkriminalisierung von Cannabis gehe,
sondern darum, Massnahmen zu definieren, wie man am besten mit dem Konsum der
Droge umgehe und ihn einschränken könne. Schliesslich hätten in der Schweiz fast ein
Drittel der Bevölkerung bereits einmal Cannabis probiert und mehr als 200'000
Bürgerinnen und Bürger würden es regelmässig konsumieren. Obwohl über hundert
Nationalrätinnen und Nationalräte im Vorfeld eine von vier Motionen (Mo. 17.4111; Mo.
17.4112; Mo. 17.4113, Mo. 17.4114), die identisch zur Motion Zanetti sind, unterschrieben
hatten, wurde der Vorstoss mit 96 zu 93 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) versenkt.
Verantwortlich für die Ablehnung war das mehrheitliche Nein der SVP- und CVP-
Fraktionen wie auch das Umschwenken einiger Politiker und Politikerinnen. 23

Ende Februar 2019 legte der Bundesrat die Botschaft zur Änderung des BetmG und der
damit verbundenen Ausführungsverordnung vor. Damit entsprach er Forderungen von
fünf gleichlautenden Motionen zur Schaffung gesetzlicher Grundlagen, welche die
Durchführung von Studien zur regulierten Cannabis-Abgabe ermöglichen soll. Die
Motionen waren jeweils in den erstberatenden Räten auf Zustimmung gestossen
(Nationalrat: Mo. 17.4111; Mo. 17.4112; Mo. 17.4113; Mo.17.4114. Ständerat: Mo. 17.4210).
Verschiedene Städte und Kantone hatten in der Vergangenheit Interesse an
entsprechenden Projekten bekundet, um Erkenntnisse zu alternativen
Regulierungsmodellen zu generieren, da die momentane Situation mit florierendem
Schwarzmarkt, fehlender Qualitätskontrolle und hohen Repressionskosten
unbefriedigend sei. Aufgrund der bisher gültigen Rechtsgrundlage war die Realisierung
solcher Studien bisher jedoch nicht möglich gewesen. 

Der bundesrätliche Entwurf sah für die einzelnen Pilotversuche eine örtliche
Begrenzung auf eine oder mehrere Gemeinden und eine zeitliche Begrenzung auf
maximal fünf Jahre (mit Verlängerungsmöglichkeit um zwei Jahre) pro Studie vor.
Weiter soll die Zahl der an einer entsprechenden Studie teilnehmenden Personen nicht
mehr als 5'000 betragen. Zur Gewährleistung des Jugendschutzes müssten die
Partizipantinnen und Partizipanten volljährig sein, bereits vor Studienbeginn Cannabis
konsumiert haben und in einer Gemeinde wohnen, die an einem entsprechenden
Pilotversuch teilnimmt. Der Gesamt-THC-Gehalt soll auf 20 Prozent beschränkt
werden. Ebenso sollen die Bezugsmenge einer Begrenzung unterliegen, das Produkt
zum Eigenverbrauch verwendet werden und die Weitergabe des Cannabis an
Drittpersonen verboten sein. Während der Bezug der Droge nicht unentgeltlich
erfolgen soll, soll diese aber von der Tabaksteuer befreit werden. Abgegeben werden
soll das Produkt an speziell im Rahmen der Studien festzulegenden Verkaufsstellen wie
Apotheken oder Cannabis Social Clubs. Der Konsum im öffentlich zugänglichen Raum
soll nicht zulässig sein und der Gesundheitszustand der Studienteilnehmenden müsse
überwacht werden. Auch soll verschiedenen Pflichten zum Schutz der öffentlichen
Ordnung und Sicherheit nachgekommen werden. Als Bewilligungsbehörde würde das
BAG für die Kontrolle der Einhaltung rechtlicher Vorgaben verantwortlich sein. Ferner
wollte der Entwurf des Bundesrates die Gültigkeit des Experimentierartikels auf zehn
Jahre einschränken. Danach sollen die durch die unterschiedlichen Versuche
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gemachten Befunde im Hinblick auf die Weiterführung einer evidenzbasierten
Diskussion über die Cannabispolitik zusammengeführt werden. Das allgemeine
Cannabisverbot gelte aber weiterhin in der ganzen Schweiz. Nicht Bestandteil des
Entwurfes sei zudem die Diskussion um den medizinischen Cannabis. 

Anlässlich der Vernehmlassung, die vom 4. Juli 2018 bis zum 25. Oktober 2018 dauerte,
gingen 126 Stellungnahmen ein. Im Grossen und Ganzen waren die
Vernehmlassungsteilnehmenden positiv gegenüber der Änderung des BetmG und der
Ausführungsverordnung eingestellt. Bei den Kantonen hatten Aargau, Appenzell
Ausserrhoden und Solothurn keine Vorbehalte, Bern, Glarus, Nidwalden und Schwyz
sprachen sich jedoch grundsätzlich gegen die Vorlage aus. 18 weitere Kantone stimmten
ihr mit Vorbehalten und Änderungswünschen zu, währenddem der Kanton Freiburg eine
grundsätzliche Überarbeitung verlangte. Die Piratenpartei war die einzige Partei, die
den Entwurf ohne Weiteres begrüsste. BDP, FDP, GPS, SP und up! zeigten sich unter
Vorbehalten damit einverstanden, die SVP, CVP, EVP und EDU waren hingegen dagegen.
Zehn Gemeinden (Bern, Zürich, Luzern, Lausanne, Winterthur, Biel, Ostermundigen, St.
Gallen, Thun, Werdenberg) hiessen die Vorlage generell gut; es wurden jedoch noch
einzelne Vorbehalte und Änderungswünsche angebracht. Von den Vertreterinnen und
Vertretern aus dem Bereich Gesundheit/Sucht und Wissenschaft sagten 31 mit
Vorbehalten und vier (Vereinigung Cerebral Schweiz, RADIX, Infodrog, SNF) ausdrücklich
Ja zum Entwurf, drei (JoD, EgD, DAD) lehnten ihn ab. Es war in erster Linie die
Verordnung, auf die in den Stellungnahmen eingegangen wurde. Dabei waren
hauptsächlich die Besteuerung der Cannabisprodukte, die Teilnahmebedingungen an
den wissenschaftlichen Studien und Fragen zum Vollzug im öffentlichen Raum ein
Thema. 24

Zwischen Anfang Mai und Mitte November 2019 setzte sich die SGK-NR mit dem
Bundesratsgeschäft zu den Pilotversuchen mit Cannabis auseinander. 
Im Frühjahr trat die Kommission mit 12 zu 9 Stimmen auf die Vorlage ein. Sie war der
Ansicht, dass der regelmässige illegale Cannabiskonsum von ungefähr 200'000
Personen ein gesundheitspolitisches Problem darstelle. Eine Mehrheit der
Kommissionsmitglieder wollte das Betreten neuer Pfade bezüglich Cannabispolitik
prüfen. Sie vertrat die Meinung, dass die durch die kontrollierte Cannabisabgabe
erzeugten allfälligen Veränderungen in den Bereichen Gesundheit, Konsum und
Suchtverhalten der Konsumierenden mittels Studien ersichtlich würden. So sei der
Fokus auf die Schadensminderung und den Schutz der Gesundheit gerichtet. Eine
Minderheit hingegen äusserte den Vorwurf, dass die Studien nicht das Wegkommen von
den Drogen beabsichtigten, sondern vielmehr einen «ersten Schritt zu einer
Liberalisierung» darstellten. 
Im Juli setzte die SGK-NR ihre Beratung fort. In grossen Teilen folgte sie der Meinung
des Bundesrates: An den Studien teilnehmen dürfen lediglich über 18-jährige
Cannabiskonsumierende, die «eng begleitet werden» und deren Gesundheitszustand
überwacht wird. Im Gegensatz zur Landesregierung wollte die Mehrheit der
Kommission, dass die Arbeitgebenden oder die Schule der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer über deren Partizipation informiert werden. Eine Minderheit sprach sich
gegen diesen Punkt aus, da sie davon ausging, dass sich dadurch weniger Personen
bereit erklärten, an den Studien mitzumachen, was wiederum die Aussagekraft der
Resultate in Mitleidenschaft ziehen würde. Andere Minderheiten stellten Forderungen
wie die Erhöhung der Hürden, um die Studien zu bewilligen, oder das Abgeben des
Führerscheins. Da für die SGK-NR der Jugendschutz im Zentrum stand, beauftragte sie
diesbezüglich die Ausarbeitung eines Berichts. 
Im November wurde der ausgearbeitete Bericht zu Kenntnis genommen. Im Rahmen der
Gesamtabstimmung sprachen sich 11 Kommissionsmitglieder für die Vorlage aus, 11
dagegen und zwei Mitglieder enthielten sich ihrer Stimme. Der Stichentscheid des
Kommissionspräsidenten Thomas de Courten (svp BL) führte schliesslich dazu, dass das
Geschäft abgelehnt wurde. 25
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In der Wintersession 2019 nahm sich der Nationalrat der Änderung des BetmG
bezüglich Pilotversuche mit der Droge Cannabis an. Entgegen der Empfehlung seiner
Kommission trat er mit 100 zu 85 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) auf die Gesetzesvorlage
ein. Während sich die SP, die GLP, die Grünen, etwas mehr als die Hälfte der FDP-
Liberalen-Fraktion sowie einige Vertreterinnen und Vertreter der Mitte-Fraktion für
den Experimentierartikel aussprachen, stiess dieser bei der SVP sowie der Mehrheit der
Mitte-Fraktion auf taube Ohren. Lorenz Hess (bdp, BE) erklärte bei der
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Eintretensdebatte für letztere, dass die Sorge um den Jugendschutz zur Haltung der
Fraktionsmehrheit geführt habe. Ebenfalls auf den Jugendschutz ging Verena Herzog
(svp, TG) als Kommissionssprecherin ein. Statt Experimente sollten mit den Geldern
besser eine wirksame Drogenprävention für eine gesunde Jugend finanziert werden.
Benjamin Roduit (cvp, VS) bat seine Ratskolleginnen und -kollegen zudem, nicht auf das
Geschäft einzutreten, da es sich dabei um einen ersten Schritt zur Liberalisierung
handle. Anders sah dies Regine Sauter (fdp, ZH). Ihrer Meinung nach versage das aktuell
geltende Gesetz, wenn es darum gehe, den Cannabiskonsum zu verhindern. Der Zugang
zur Droge sei zu einfach und es herrsche ein florierender Schwarzmarkt, fand auch
Léonore Porchet (gp, VD). So sei es in einigen Schweizer Städten am Sonntagmorgen
einfacher, Cannabis als Brot zu erhalten. Yvonne Feri (sp, AG) hob hervor, dass die
Projekte lediglich darauf abzielten, die Auswirkungen der kontrollierten Abgabe der
Droge auf den Konsum, die Gesundheit und das Suchtverhalten zu eruieren. Es werde
dadurch niemand zum Cannabiskonsum verleitet. In ähnlicher Manier argumentierte
Gesundheitsminister Berset. Man stecke in einer Sackgasse, denn die gegenwärtige
Repressionspolitik sei nicht effektiv. In der Schweiz sei fast ein Drittel der Bevölkerung
bereits einmal mit Cannabis in Kontakt gekommen und mehr als 200'000 Personen
konsumierten die Droge regelmässig, wobei kein Rückgang dieser Zahlen ersichtlich sei.
Vor dem Hintergrund dieser Tatsache sei es daher essentiell, auf systematische und
wissenschaftliche Art festzustellen, ob andere Wege einen besseren Ansatz und
wirksamere Ergebnisse ermöglichen würden. 26

Nachdem der Nationalrat entgegen des Antrages der SGK-NR auf die Vorlage bezüglich
der Ergänzung des BetmG mit einem Experimentierartikel eingetreten war, musste die
Kommission im Januar 2020 noch einmal über die Bücher. Dabei folgte sie im
Wesentlichen den bundesrätlichen Anträgen wie der Festlegung des Mindestalters auf
18 Jahre für die Studienteilnehmenden und deren enge Begleitung und Überwachung
des Gesundheitszustandes während der Durchführung der Projekte. Abweichend vom
Entwurf des Bundesrates forderte die Kommission mit 13 zu 7 Stimmen (bei 4
Enthaltungen) die ausschliessliche Verwendung von Cannabisprodukten aus
schweizerischer Biolandwirtschaft, damit auch die Schweizer Landwirtschaft von den
Versuchen profitieren könne. Weiter schrieb die SGK-NR in ihrer Medienmitteilung,
dass eine Reihe von Minderheitsanträgen zur Vorlage unterbreitet worden seien, die
bewirken wollten, dass die Bedingungen für die Durchführung der Versuche aus
Sicherheitsgründen verschärft würden. Dies betraf unter anderem das Informieren der
Arbeitgeberinnen und -geber sowie die Schulen über die Studienteilnahme ihrer
Angestellten resp. Schülerinnen und Schüler. Mit 17 zu 8 Stimmen segnete die
Kommission in der Gesamtabstimmung die veränderte Vorlage ab. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.01.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Eigentlich hätte sich der Nationalrat bereits in der Frühjahrssession 2020 mit der
Schaffung einer gesetzlichen Grundlage zur Durchführung von wissenschaftlichen
Studien zum Cannabiskonsum  befassen sollen. Nachdem jedoch diese Session
aufgrund des Coronavirus abgebrochen worden war, führte die grosse Kammer die
Detailberatung im Juni 2020 durch. 
Dabei wurden zwei Änderungen, die von der SGK-NR gegenüber dem Entwurf des
Bundesrates vorgeschlagen worden waren, angenommen: Zum einen stimmte der
Nationalrat einstimmig für die Untersuchung der Gesundheitszustandsentwicklung der
Studienteilnehmenden. Zum anderen entschied er sich mit 112 zu 76 Stimmen (bei 6
Enthaltungen) dafür, dass die für die Projekte verwendeten Produkte aus dem
Schweizer Biolandbau stammen müssen und somit die Schweizer Landwirtschaft
gestärkt wird. Letzteres stiess beim Bundesrat auf keine grosse Zustimmung.
Gesundheitsminister Berset gab zu bedenken, dass es nur sehr wenige Hersteller mit
Erfahrung in diesem Bereich gebe und die benötigte Zeit für die Beschaffung
entsprechender Produkte lang sein dürfte. Daher könne es zu Verzögerungen bei der
Umsetzung der Projekte kommen. 
Sämtliche Anträge von Seiten der SVP und der CVP – beide Parteien hatten sich bereits
bei der Eintretensdebatte teilweise oder vollständig negativ gegenüber der
Gesetzesänderung geäussert –  stiessen im Nationalrat auf Ablehnung. So sprach sich
die grosse Kammer mit 118 zu 75 Stimmen (bei 1 Enthaltung) resp. mit 119 zu 74 Stimmen
(bei 1 Enthaltung) dagegen aus, dass die Arbeitgebenden resp. Schulen der
Studienteilnehmenden über deren Teilnahme am Projekt informiert werden müssen.
Therese Schläpfer (svp, ZH) hätte sich eine entsprechende Meldepflicht gewünscht, da
der Cannabiskonsum zu Konzentrationsminderung und Gefährdung der
konsumierenden Person oder Drittpersonen führen könne. Die SP und Teile der Mitte-
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Fraktion hielten dem jedoch entgegen, dass sich in diesem Fall kaum jemand mehr zur
Teilnahme an den Studien bereit erklären würde. Auch die beiden Minderheitsanträge
Roduit (cvp, VS) und Herzog (svp, TG), die eine Registrierung der Partizipanten und
Partizipantinnen resp. die Abgabe des Führerscheins während und für eine bestimmte
Zeit nach der Studienteilnahme verlangten, fanden im Nationalrat kein Gehör. Ein
Antrag von Andrea Geissbühler (svp, BE), dass die Teilnehmenden das Cannabis  selber
finanzieren müssen und nur Personen an den Studien teilnehmen dürfen, die weder
Sozialhilfegelder noch eine Invalidenrente beanspruchen, wurde mit 122 zu 70 Stimmen
(bei 2 Enthaltungen) ebenfalls abgelehnt. Bezüglich des THC-Gehalts sprach sie der
Nationalrat für die vom Bundesrat vorgeschlagene Begrenzung des maximalen Wertes
bei 20 Prozent aus – eine Minderheit Herzog hatte eine obere Limite von 15 Prozent
gefordert – und dass die Partizipanten und Partizipantinnen monatlich nicht mehr als
10 Gramm THC erhalten können. Ferner wurde unter anderem dem Antrag eine Absage
erteilt, dass die Bewilligung von Pilotversuchen durch den Bundesrat statt durch das
BAG erfolgen muss und Gemeinden ein Projekt nur mit der Zustimmung ihres Kantons
bewilligen können. Die von der Mitte-Fraktion hervorgebrachte Forderung zur alleinigen
Finanzierung der Pilotversuche durch Gemeinden und Kantone scheiterte mit 107 zu 86
Stimmen (bei 1 Enthaltung).
In der Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer die Vorlage mit 113 zu 81 Stimmen
an, wobei die Fraktionen der SP, der GLP und der Grünen geschlossen für das Geschäft
stimmten, die Stimmen der FDP-Liberalen- und der Mitte-Fraktion sich aufteilten und
sich bei der SVP-Fraktion, abgesehen von Roger Köppel (svp, ZH), alle gegen die
Ergänzung des Betäubungsmittelgesetzes aussprachen. 28

Im August 2020 stimmte die SGK-SR mit 8 zu 4 Stimmen der Einführung eines Artikels
im BetmG über Pilotprojekte zum Cannabiskonsum zu. Zuvor war sie mit 9 zu 3
Stimmen (bei 1 Enthaltung) auf den entsprechenden Entwurf eingetreten. Dabei hatte
eine Minderheit beschlossen, im Ständerat Nichteintreten zu beantragen. Wie auch ihre
Schwesterkommission und der Nationalrat zeigte sich die SGK-SR besorgt wegen der
aktuellen Situation bezüglich Cannabis, welche sie als unbefriedigend einstufte. Die
vom Nationalrat verabschiedete Bestimmung, welche besagt, dass für die Projekte nur
in der Schweiz hergestellter biologischer Cannabis verwendet werden müsse,
beabsichtigte die Kommission jedoch einstimmig mit dem Zusatz «wenn möglich» zu
relativieren, da sie von einer eingeschränkten Verfügbarkeit dieses Produktes ausging. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.08.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Stillschweigend lehnte der Ständerat in der Herbstsession 2020 die vier
gleichlautenden Motionen von Regine Sauter (fdp, ZH; Mo. 17.4111), Angelo Barrile (sp,
ZH; Mo. 17.4112), Regula Rytz (gp, BE; Mo. 17.4113) und Kathrin Bertschy (glp, BE; Mo.
17.4114) zu einem Experimentierartikel für Studien bezüglich der kontrollierten Abgabe
von Cannabis ab. Damit folgte er der SGK-SR, die sich im Vorfeld für diesen Entscheid
ausgesprochen hatte, da ein entsprechender Artikel bereits im Zusammenhang mit der
Änderung des BetmG (BRG 19.021) implementiert werde und sich somit das gemeinsame
Anliegen der Motionen erübrigt habe. 30

MOTION
DATUM: 09.09.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Anlässlich der Herbstsession 2020 befasste sich der Ständerat erstmals mit einer
Änderung des BetmG, welche Studien zur Cannabisabgabe ermöglichen soll. Johanna
Gapany (fdp, FR) erläuterte ihren Ratskolleginnen und -kollegen die Überlegungen der
SGK-SR. Sie betonte die Wichtigkeit der im Rahmen der Studien gesammelten Daten, da
diese als Grundlage für politische Entscheide und für die Ausarbeitung einer
Suchtstrategie dienten. In die gleiche Richtung argumentierte Maya Graf (gp, BL), die
der Ansicht war, dass «auf wissenschaftlicher Basis Erfahrungen […] im Umgang mit
einem Problem», welches allgemein anerkannt sei, man allerdings nicht unter Kontrolle
habe, gesammelt werden könnten. Eine Minderheit rund um Peter Hegglin (cvp, ZG)
teilte diese Meinung indes nicht. So vertrat Hegglin den Standpunkt, dass Drogen für die
Gesundheit schädlich seien – unabhängig davon, ob sie vom Staat abgegeben würden
oder vom Schwarzmarkt stammten. Die Gesetzesänderung beabsichtige nicht, «die
Leute von Cannabis wegzubringen». Zielführender sei es daher, das Geld in
Präventionsprojekte zu investieren. Er beantragte daher Nichteintreten.
Gesundheitsminister Berset wiederum gab zu bedenken, dass die derzeit betriebene
Repressionspolitik nicht sehr erfolgreich sei, mit der Gesetzesänderung den Behörden
jedoch eine Möglichkeit gegeben werde, das Problem rund um den Cannabiskonsum
besser zu erfassen und bewältigen zu können. Der Nichteintretensantrag wurde mit 31
zu 8 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) abgelehnt. In der Detailberatung folgte die kleine
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Kammer ihrer vorberatenden Kommission und beschloss, die nationalrätliche
Forderung, dass lediglich Schweizer Bio-Cannabis verwendet werden dürfe, mit einem
«wenn möglich»-Zusatz abzuschwächen. Damit schickte sie das Bundesratsgeschäft
mit einer Differenz an den Nationalrat zurück. 31

Zwei Wochen nach der ständerätlichen Behandlung des Bundesratsgeschäfts zur
Ergänzung des BetmG um einen Artikel, welcher das Durchführen von Cannabis-
Studien ermöglichen soll, diskutierte der Nationalrat in der Herbstsession 2020 über
die übriggebliebene Differenz zur Herkunft und der Bio-Qualität des Hanfs. Für die
Minderheit der SGK-NR appellierte Verena Herzog (svp, TG), die nationalrätliche
Fassung, die «ausschliesslich» Cannabis aus Schweizer Bio-Landwirtschaft für die
Studien zulassen wollte, beizubehalten und vom Vorschlag des Ständerates, diese
Aussage mit einem «wenn möglich» zu relativieren, abzusehen. Herzog, die sich
ursprünglich gegen die Vorlage ausgesprochen hatte, argumentierte, wenn es schon
«staatlich finanzierte Cannabisprogramme» gebe, sollten zumindest die Schweizer
Bäuerinnen und Bauern etwas davon haben. Bundesrat Berset hingegen wendete ein,
dass nur wenige Cannabisproduzierende Erfahrung mit Bio-Landwirtschaft hätten. Es
gelte aber sicherzustellen, dass die Studien durchführbar seien.
Kommissionssprecherin Regine Sauter (fdp, ZG) führte entsprechend für die SGK-NR
aus, dass die Kommission die Version des Ständerates mit 16 zu 8 Stimmen unterstütze,
da mit der bisherigen Fassung des Nationalrates nicht ausreichend Cannabisprodukte
für die Studien zur Verfügung stünden. Mit 124 zu 73 Stimmen sprach sich die grosse
Kammer für den Mehrheitsantrag ihrer SGK aus. Für den Minderheitsantrag stimmten
die geschlossene SVP-Fraktion sowie 19 Mitglieder der CVP-Fraktion, die restlichen
Fraktionen stellten sich einstimmig hinter den Mehrheitsantrag. Damit war die Vorlage
bereinigt und bereit für die Schlussabstimmungen, bei denen der Nationalrat der
Änderung des Betäubungsmittelgesetzes mit 115 zu 81 Stimmen zustimmte, wobei sich
ähnliche Allianzen zeigten wie bereits bei den Detailabstimmungen. Auch der Ständerat
gab der Gesetzesänderung mit 37 zu 5 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) grünes Licht. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.09.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Nachdem die Änderung des BetmG (BRG 19.021) in der Herbstsession 2020 vom
Parlament angenommen worden war, zog die SGK-SR ihre parlamentarische Initiative zu
einem Experimentierartikel für Cannabis-Studien  im darauffolgenden Oktober zurück,
da das Anliegen des Geschäfts mit der Gesetzesänderung bereits erfüllt wird. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.10.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Sozialhilfe

Im Sommer 2022 wurde eine Studie der Berner Fachhochschule zu Armutsbetroffenen
in der Schweiz publiziert. Ausgehend von den Steuerdaten des Kantons Bern kamen die
Forschenden zum Schluss, dass es bezüglich des Anteils armer Menschen keine
wesentlichen Unterschiede zwischen Stadt und Land gibt. Während sich der Anteil auf
dem Land auf 5 Prozent belaufe, seien 7 Prozent der Stadtbevölkerung von Armut
betroffen. Damit unterscheide sich die Schweiz von anderen Staaten, wo Armut auf
dem Land stärker verbreitet ist. Allerdings handle es sich bei den armutsbetroffenen
Personen in der Stadt nicht um die gleichen gesellschaftlichen Gruppen wie auf dem
Land. In ländlichen Regionen gehörten vor allem Personen, die in der Landwirtschaft
arbeiten, und Pensionierte zu den Betroffenen, in den urbanen Gebieten seien es
Freiberufliche und Dienstleistende. Unabhängig von ihrem Wohnort seien etwa Frauen,
Alleinerziehende und Personen mit niedriger Bildung überdurchschnittlich häufiger arm
als der Rest der Bevölkerung. Ebenfalls eine Rolle spiele die Lebensphase, in der sich
jemand befindet. Familien mit Kleinkindern liessen sich durchschnittlich knapp
oberhalb der Armutsgrenze verorten, mit dem Eintritt in den Kindergarten des jüngsten
Kindes entschärfe sich die Situation jedoch. Seien die Kinder schliesslich erwachsen,
liesse sich eine Angleichung an den Wohlstand der Gesamtbevölkerung beobachten. 34

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 28.07.2022
JOËLLE SCHNEUWLY
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Sport

Marcel Dobler (fdp, SG) reichte im Dezember 2021 ein Postulat zur Institutionalisierung
von Forschung, Entwicklung und Innovation im Sport ein. Damit wollte er den
Bundesrat beauftragen, aufzuzeigen, welche Massnahmen und finanziellen Mittel
benötigt würden, um das in der Studie «Leistungssport Schweiz» vorgestellte
Verbesserungspotenzial besser auszuschöpfen. Forschung und Entwicklung kämen
insbesondere bezüglich der Verbesserung von Training, Betreuung und Material eine
wichtige Rolle zu. Da es im Sport jedoch keine Institutionalisierung gebe, seien die
Innovationen in diesem Bereich nicht nachhaltig. So gelinge es dem Sport etwa kaum,
Fördergelder des SNF oder von Innosuisse zu erhalten. Der Bundesrat beantragte die
Annahme des Postulats. In der Frühjahrssession 2022 kam der Nationalrat diesem
Antrag stillschweigend und diskussionslos nach. 35

POSTULAT
DATUM: 18.03.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

1) AB NR, 2021, S. 1665 f.
2) Amtl Bull. NR, 1990, S. 1998 f. Zürich: SoZ, 28.10.90; Ww, 8.11.90. TW, 22.6.90.; Verhandl. B.vers., 1990, V, S. 95.
3) SGT, 1.12.89., Amtl. Bull. NR, 1989, S. 1919 ff., Amtl. Bull. StR, 1989, S. 639 ff. und 812ff
4) Amtl. Bull. NR, 1990, S. 1272 f.; Presse vom 29.1.90; LNN, 2.2.90; Suisse, 16.2.90; Presse vom 20.3.90.; Amtl. Bull. NR, 1990,
S. 316; JdG, 21.1. und 21.4.90; NZZ und Suisse, 3.3.90; SoZ, 17.6.90. Rücktritt Roos: BZ und TA, 9.7.90.BAG: Roos durch
Thomas Björn Zeltner ersetzt (BZ, 28.6.90).
5) Medienmitteilung BR vom 19.5.21
6) AB NR, 2023, S. 1640 
7) FF, 1987, II, p. 1233 ss.
8) BO CE, 1987, p. 517 ss.; Délib. Ass. féd., 1987, III, p. 108
9) BBl, 1989, III, S. 989 ff.; Presse vom 30.1. und 19.9.89; SGT, 19.9.89; DP, 16.11.89.
10) Amtl. Bull. StR, 1990, S. 477 ff.; Presse vom 14.2.90; TA, 18.6.90; Presse vom 21.6.90. Stellungnahme der Eidg.
Frauenkommission zu den Vorschlägen des StR: Frauenfragen, 1991, Nr. 1, S. 3 ff. Neue Richtlinien der Akademie der
medizinischen Wissenschaften: TA, 9.6.90.
11) Bund, 31.8.90; LNN, NZZ und TW, 15.11.90; Verhandl. B. vers., 1990, IV, S. 114
12) NZZ, 26.5.92.
13) Amtl. Bull. StR, 1999, S. 181; ibid. S. 181 ff.
14) AB NR, 2000, S. 368. 
15) BBl, 2007, S. 6713 ff.; LT, NF und TA, 13.9.07. 
16) AB NR, 2007, S. 1629 ff.; AB SR, 2007, S. 1053 ff.
17) AB NR, 2007, S. 392; AB SR, 2007, S. 1106.
18) AB NR, 2008, S. 118 f. und 481 f.; AB SR, 2008, S. 206. 
19) AB SR, 2009, S. 1274 ff.
20) Medienmitteilung SGK-SR vom 23.03.18; NZZ, TA, 27.1.18; NZZ, TA, TG, 24.3.18
21) AB NR, 2018, S. 1453 ff.; NZZ, TG, 20.9.18
22) AB SR, 2018. S. 253 f.; AZ, LZ, NZZ, SGT, TA, 16.3.18
23) AB NR, 2018, S. 926 ff.; Bericht SGK-NR vom 16.5.18; CdT, TA, TG, 12.6.18; NZZ, 13.6.18; LT, TA, 14.6.18; SGT, 16.6.18
24) BBl, 2019, S. 2529 ff.; Ergebnisbericht zur Vernehmlassung
25) Medienmitteilung SGK-NR vom 15.11.19; Medienmitteilung SGK-NR vom 3.5.19; Medienmitteilung SGK-NR vom 5.7.19
26) AB NR, 2019, S. 2203 ff.
27) Medienmitteilung SGK-NR vom 31.1.20
28) AB NR, 2020, S. 560 ff.
29) Medienmitteilung SGK-SR vom 12.8.20
30) AB SR, 2020, S. 724; Bericht SGK-SR vom 10.8.20
31) AB SR, 2020, S. 718 ff.
32) AB NR, 2020, S. 1765 ff.
33) Pa.Iv. 18.402
34) Hümbelin et al. (2022). Rich cities, poor countryside? Social structure of the poor and poverty risks in urban and rural
places in an affluent country; Schweizerischer Nationalfonds, 28.7.22; CdT, 29.7.22
35) AB NR, 2022, S. 586

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.24 13


